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die Brandschutzbestimmungen, einzuhalten. Die Staatliche 
Versicherung kann verlangen, daß festgestellte Gefahrenquel
len innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt werden.

§5
Verhaltens- und Anzeigepflichten

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die zu versi
chernden Einrichtungen oder Grundmittel bei der Staatlichen 
Versicherung zum Zeitpunkt des Eigentumserwerbs anzu
melden.

(2) Tritt ein Versicherungsfall ein, ist der Versicherungs
nehmer verpflichtet:

a) das Schadenereignis der Staatlichen Versicherung unver
züglich anzuzeigen;

b) Schadenereignisse durch Brand, Blitzschlag und Explo
sion (nicht solche mit geringfügigem Sachschaden) der 
nächstgelegenen Dienststelle der Deutschen Volkspolizei 
unverzüglich zu melden;

c) alle ihm zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Umfang des Schadens zu mindern und alles zu tun, was 
zur Klärung des Tatbestandes und des Schadenumfan
ges beiträgt;

d) bis zur Besichtigung des Schadens durch die Staatliche 
Versicherung ohne deren Einwilligung nur solche Ver
änderungen an den beschädigten versicherten Sachen 
vorzunehmen, die zur Erfüllung der im Buchst, c ge
nannten Verpflichtungen oder im gesellschaftlichen In
teresse geboten sind.

(3) Die Versicherungsleistungen haben keinen Einfluß auf 
die materielle Verantwortlichkeit der Mitarbeiter des Ver
sicherungsnehmers nach den arbeitsrechtlichen Bestimmun
gen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, auch bei ver
sicherten Schadenfällen, die von seinen Mitarbeitern verur
sacht wurden, die materielle Verantwortlichkeit nach den ar
beitsrechtlichen Bestimmungen zu prüfen und gegebenenfalls 
geltend zu machen.

§ 6
Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen

(1) Unterläßt der Versicherungsnehmer die gemäß § 5 Abs. 1 
geforderte Anmeldung, kann die Staatliche Versicherung die 
Versicherungsleistung teilweise oder ganz versagen.

(2) Werden Gefahrenquellen vom Versicherungsnehmer in 
der von der Staatlichen Versicherung angegebenen Frist 
schuldhaft nicht beseitigt, kann der Versicherungsschutz für 
die daraus entstehenden Schäden ausgesetzt werden, bis die 
Gefahrenquellen beseitigt sind.

(3) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig seine Pflichten, ist die Staatliche Versicherung be
rechtigt, die Versicherungsleistung teilweise zu versagen, wenn 
die Pflichtverletzung für den Eintritt des Schadens oder die 
Erhöhung seines Umfanges ursächlich war oder die Fest
stellung der Leistungspflicht behinderte.

(4) Für Versicherungsfälle, die durch den Versicherungs
nehmer vorsätzlich herbeigeführt wurden, ist die Staatliche 
Versicherung berechtigt, die Versicherungsleistung ganz zu 
versagen.

§7
Gerichtsstand

(1) Für alle aus dieser Versicherung entstehenden Rechts
streitigkeiten ist das Gericht des Wohnsitzes des Versiche
rungsnehmers, soweit der Wohnsitz nicht außerhalb der Deut
schen Demokratischen Republik liegt, oder das Gericht des 
Sitzes der Kreisdirektion der Staatlichen Versicherung zustän
dig.

(2) Über Streitigkeiten aus Versicherungsverhältnissen von 
Betrieben und Organisationen, die unter den Geltungsbereich 
des Vertragsgesetzes vom 25. Februar 1965 (GBl. I Nr. 7 S. 107) 
fallen, entscheidet das Staatliche Vertragsgericht.

Anlage 3

zu vorstehender Anordnung

Begriffsbestimmungen

1. Als Blitzschlag gilt der Übergang des Blitzes auf die ver
sicherte Sache. Sonstige infolge Induktion oder Influenz 
durch atmosphärische Elektrizität hervorgerufene Schäden 
sind keine Schäden durch Blitzschlag.

2. Als Brand gilt ein Feuer, das ohne einen bestimmungs
mäßigen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und 
sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag (Schaden
feuer). ,
Ein Brandschaden liegt nicht bei Betriebsschäden durch 
elektrische Energie vor, z. B. bei Schäden an elektrischen 
Maschinen, Apparaten und elektrischen Einrichtungen 
aller Art, die durch die unmittelbare Wirkung der elek
trischen Energie, wie Kurzschluß, übermäßige Steigerung 
der Stromstärke, Bildung von Lichtbögen u. ä., entstehen, 
unabhängig davon, ob der Schaden durch Verbrennung 
oder sonstige Feuer- und Hitzeeinwirkung entsteht. Als 
Brand gilt jedoch ein nach Ausfall der elektrischen Ener
gie selbständig weiterbrennendes Feuer. Schäden an ver
sicherten Sachen, die infolge eines vorangegangenen Be
triebsschadens durch elektrische Energie bereits entstan
den sind und als deren unvermeidliche Folge entstehen, 
fallen nicht unter den Versicherungsschutz.

3. Als Einfriedigungen gelten die auf dem Grundstück des 
Versicherungsnehmers errichteten massiven Einzäunun
gen sowie Metall- oder Holzzäune einschließlich Pfeiler, 
Sockel, Türen und Tore.

4. Als Explosion gilt eine auf dem Ausdehnungsbestreben 
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlau
fende Kraftäußerung. Bei einer Explosion von Behältern 
irgendwelcher Art (Kesseln, Apparaten, Rohrleitungen 
usw.) wird noch vorausgesetzt, daß die Wandung eine 
Trennung in solchem Umfang erleidet, daß durch das 
Ausströmen von Gas, Dampf oder Flüssigkeit ein plötz
licher Ausgleich der Spannungen innerhalb und außer
halb des Behälters stattfindet.
Schäden, die an Explosions- oder Verbrennungskraftma
schinen durch funktionsbedingte Explosionen oder funk
tionsbedingten Gasdruck entstehen, gelten nicht als Ex
plosionsschäden.

5. Der Grundwert ist der Neubauwert von Gebäuden und 
Baulichkeiten nach Baupreisen von 1914. Er dient als Be
messungsgrundlage für die Berechnung des Beitrages.

6. Der Neuwert von Gebäuden und Baulichkeiten ergibt sich 
aus den notwendigen schadenbedingten Kosten der Wie
derherstellung in der bisherigen Bauweise auf der Grund
lage der gültigen Preise am Tage des Schadens unter Be
rücksichtigung der von der Staatlichen Bauaufsicht für 
den Wiederaufbau der vom Schaden betroffenen Bau- 
yerksteile geforderten Veränderungen. Der Neuwert von 
Betriebseinrichtungen wird unter Berücksichtigung der 
preisrechtlich zulässigen Preise am Tage des Schadens 
bestimmt und richtet sich nach den ortsüblichen Kosten 
der Wiederherstellung im bisherigen Umfang oder dem 
Wiederbeschaffungspreis einer gleichwertigen Sache. Ist 
bei Betriebseinrichtungen der Zeitwert niedriger als 80 %, 
jedoch höher als 40 % des Neuwertes, gilt als oberste 
Grenze der Versicherungsleistung:
bei einem Zeitwert bis zu

80% des Neuwertes 95% des Neuwertes
70% des Neuwertes 90% des Neuwertes
60% des Neuwertes 80% des Neuwertes
50% des Neuwertes 70% des Neuwertes.

Wird die Versicherungsleistung zum Bruttowert gezahlt, 
gilt diese Regelung nicht.


